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forschung des Staates«, insbesondere in neu entstehenden Ver-
bundinstitutionen zwischen staatlicher Grundlagenforschung und
privaten Unternehmen, werden diese staatlichen Forschungspoten-
tiale dem privaten Interessenzugriff großer Unternehmen geöffnet
und durch deren finanzielle Beteiligung potentiell abhängig. Ähn-
liches gilt für die wirtschaftsrelevante Forschung und Entwick-
lung in der Großforschung: »Wè/m ei nac/i vveiYver/?rei7eler/lWj(fa.s-

su/ig Zi/lri/?, daß in Jer Bi</iJe.rre//a/?/ik Deatec/Ja/iJ Ji'e ei/Jg-
reic/ie, zeirno/ie U/wse/zw/ig von En.E. -Zsrgefen/.v.ven nicTit wir Je/n
£n/.sre/ien w/iJ Jer ßi<a/i7är Jieser £/gei>n(.s.se Sc/iri'« /iä/f, wnJ
Jies in eine/n /änge/^rifft'g Ji'e i/iferrcafio/ia/e Könkarre/i^/aTiigkeir
an/ manc/ien 7ec/mo/og/e/närkren ge/ä/zrJenJen /üi.y/wa/J, Jan«
znn/ Jies Ji'e Grq/3/brsc/in/ig nnJ /Tire Farmer in Jer Uï/tsc/iq/r zn
ejce/n/ziar/ici/en f//n.ve/znngiani/rengnngen, a/so Jazii an.s/)or-
nen, J/'e Grä/iJwngsiJee Jer engen Partneric/iq/f von Groß/or-
ic//nng nnJ Wïrfscfta/fr w/'eJerstärker/n/TLeèenzn e//J/en. Gro/3-
/?rsc/mngnnJ/nJnsrrie/nässen an/einanJerznge/ien, JA vora/-
/e/n, Jire Ab/n/nnn/ka/ion verbessern nnJ ei/orJer/iVTie Anreize
bie//ir sc/iaj/en. geeignere Sc/iritte sinJ n. a. _/rä/zzein'ge, in Jie ei-
gene F/annng ein/ie/enJe »SeJai/strägerges/iräciie« m/T Jer /n-
Jatfrie, gemem.sc/iq/i7ic/ie R/rsc/nmgsvor/iaben (f£rbnnJ/ör-
sc/znngj nnJgemeinsc/iq/f/icAe »Labors an/Zeir«, ...« (Bundes-
bericht Forschung 1984, S. 36)

Vor diesem Hintergrund bekommen Hochtechnologiekonglo-
merate wie z. B. der neue Unternehmensverbund (Daimler Benz -
AEG - Dornier - MTU) und andere Technologiekonzerne, neben
ihrer rüstungswirtschaftlichen Bedeutung, ein erweitertes Ein-
flußpotential aufdie gesellschaftliche Gestaltung der Zukunft. So

verknüpft sich hier aufneue Weise die weltmarktorientierte »high-
tech« Zielsetzung der früheren Politikphase mit einer Öffnung
und Neuausrichtung eines Teils der staatlichen Grundlagenfor-
schung für die private Wirtschaft. Dies dürfte auch unter Wettbe-
werbsaspekten national wie international nicht unproblematisch
sein.

Sumarisch kann man feststellen: Viel deutlicher noch als bei
den Zielen, Instrumenten und Förderkonzeptionen einschließlich
der bisherigen Ausgabenstruktur fällt das ordnungspolitische
Profil der F.u.T.-Politik aus. Vor allem die langfristig angelegte
konservativ-liberale Neubestimmung der Rolle des Staates im Po-
litikfeld läßt es gerechtfertigt scheinen, zumindest ab 1984, auch
für die F.u.T.-Politik des Bundes den Vollzug einer »ordnungspoli-
tischen Wende« (Ronge, in: W. Bruder 1986, S. 337f.) zu konsta-
tieren.
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Gen-Korrimission

Chancen
-

Auf Betreiben der Bundestagsfraktion der
GRÜNEN wurde 1984 eine Enquête-Kommission
über »Chancen und Risiken der Gentechnologie«
beim Bundestag eingerichtet.
Im Dezember 1986 legte die Kommission nach
zweijähriger Arbeit ihren Abschlußbericht vor.
Wir baten Wolf-Michael Catenhusen (SPD), der der
Kommission vorstand, aus seiner Sicht die Arbeit
und Ergebnisse darzustellen und eine
Einschätzung für die künftige Entwicklung der
Gentechnologie in der Bundesrepublik zu geben.

von Wolf-Michael Catenhusen

Kurz vor Ende der Legislaturperiode des 10. Deutschen Bun-
destages hat die Enquête-Kommission »Chancen und Risiken

der Gentechnologie« ihre Arbeit abgeschlossen und ihren Bericht
mit einer Fülle von Empfehlungen dem Deutschen Bundestag und
der Öffentlichkeit vorgelegt. Der Bericht ist weltweit der erste Ver-
such eines Parlamentsausschusses, eine Beurteilung der Chancen
und Risiken der Gentechnologie in der vollen Breite sich abzeich-
nenden Anwendungsmöglichkeiten vorzunehmen. Dem Bericht
stimmten alle Kommissionsmitglieder mit Ausnahme der Vertrete-
rin der Fraktion »Die GRÜNEN«, Frau Dann, zu. Die Kommission
hatte den Auftrag, den Stand der Forschung und Entwicklung der
Gentechnologie in den sich abzeichnenden Anwendungsbereichen
darzustellen, zu analysieren und zu bewerten und die Frage zu prü-
fen, ob aufgrund der Bewertung von Chancen und Risiken Hand-
lungsbedarf für den Bundestag besteht.

Deshalb wurde in fünf Kapiteln der Stand von Forschung und

Entwicklung der Gentechnologie in den Bereichen biologische
Stoffumwandlung und Rohstoffversorgung, Pflanzenproduktion,
Tierproduktion, Umwelt, Gesundheit und in der Humangenetik
(Genomanalyse und Gentherapie) dargestellt. In besonderen Kapi-

teln werden daneben eine Reihe von Querschnittsthemen, die z.T.

nicht ausdrücklich im Einsetzungsbeschluß des Bundestages

genannt worden waren, behandelt. Einvernehmlich wurde auch

die militärischen Nutzungsmöglichkeiten der Gentechnologie ana-

lysiert und bewertet, Sicherheitsfragen der Laborforschung und
der Produktion mit genetisch veränderten Mikroroganismen und

Zellkulturen sowie das Problem Gentechnologie und Dritte Welt
behandelt.

In dem dritten Teil werden Rechtsfragen der Gentechnologie ab-

gehandelt, u.a. die gesetzliche Verankerung der Sicherheitsricht-

linien, Fragen des Haftungsrechts, der Strafbarkeit von Verstößen

gegen gesetzliche Vorschriften im Bereich der Gentechnologie und

Probleme des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrecht, Sorten-

schütz). Dementsprechend umfangreich ist auch der Bericht aus-

gefallen.
Die Enquête-Kommission hat sich gemäß ihres Auftrages auf

eine Bewertung der Chancen und Risiken der Gentechnologie
konzentriert. Ausgeklammert blieben deshalb die Probleme der

Retortenbefruchtung, soweit sie nicht im direkten Zusammenhang
mit der Gentechnologie stehen, etwa bei der Manipulation be-

fruchteter Eizellen. Auf der anderen Seite hätte der Versuch, die

Gentechnologie in den einzelnen Anwendungsbereichen mit über-

greifenden, gesellschaftlichen Strategien, die sich unabhängig von
der Gentechnologie entwickelt haben, insgesamt zu bewerten, die

Arbeitskapazität der Kommission überfordert. Für ein solches Vor-

gehen lassen sich aus der bisherigen Entwicklung der Gentechnolo-

gie - wir stehen in den meisten Bereichen noch vor der praktisch-
industriellen Anwendung - auch zu wenig Anhaltspunkte dafür

gewinnen, in welcher Weise die Gentechnologie überhaupt den

Entwicklungsweg unserer Industrie- und Wirtschaftsstruktur be-

einflussen wird. Die GRÜNEN haben dieses Vorgehen kritisiert.
Sie haben aber 1984 in ihrem eigenen Antrag auf Einsetzung einer

Enquête-Kommission beantragt, »einen ÄaftJog von A/a/Jna/i/nen

zur UnferAinJänggenrecAniscAerExperimente, Cnrerswc/iimgs-
nnJ /VoJnkJon,sve//i/iren an/a/Zen Ebenen« zu erarbeiten.

Die Enquête-Kommission hat aber vorgeschlagen, daß solche
umfassenden Fragestellungen künftig im Deutschen Bundestag

im Rahmen von Projekten der Technologiefolgenabschätzung und

Technik-Bewertung beantwortet werden sollen.
Die Enquête-Kommission spiegelte auf Seiten der neun Abge-

ordneten die Mehrheitsverhältnisse des Deutschen Bundestages
wider: 4 CDU/CSU, 3 SPD, 1 FDP, 1 GRÜNE. Dazu waren acht
Wissenschaftler/innen voll stimmberechtigte Mitglieder der
Kommission: die Naturwissenschaftler Prof. Winnacker, Frau
Prof. Naß-Henning, Prof. Quadbeck-Seeger, Dr. E. Odenbach

von der Bundesärztekammer sowie Jürgen Walter von der IG Che-

mie, Prof. Reiter, kath. Moraltheologie, der Wissenschaftsfor-
scher Dr. Wölfgang van den Daele sowie der Jurist Prof. Deutsch.
Es erwies sich als großer Vorteil, daß die Parteienvertreter nicht
mit ausformulierten Positionen ihrer Parteien in die Kommissions-
arbeit hineingegangen und daß die Sachverständigen persönlich,
nicht nur als Verbandsvertreter für diese Arbeit ausgewählt wor-
den waren. Hilfreich war auch, daß die Kommission während ih-
rer Arbeit zunehmend Adressat von Anfragen verschiedenster

Gruppen wurde und die Kommissionsmitglieder auch durch ihre

umfangreiche Teilnahme an Diskussionen mit dem steigenden In-
teresse an staatlichem Handeln mitbekamen. Förderlich erwies
sich auch, daß die Gentechnologen-Community (noch?) nicht wie
bei den Kerntechnikern in zwei Lager geteilt ist. Im Bereich der

Risikobewertung war es jedoch hinderlich, daß wir nicht aufSpe-
zialisten zurückgreifen konnten, daß bisher ausgesprochene Pro-

jekte der Sicherheits- und Risikoforschung nicht betrieben wor-
den sind. Unsere Informationsbeschaffung aus der Wissenschaft
selbst wurde nicht behindert. Das Problem war eher, mit dem

auch während der Kommissionsarbeit weiter rapide ablaufenden
Wissenszuwachs für den Bericht Schritt zu halten. Es wurde ver-
sucht, dies durch Besuche wichtiger Kongresse zu leisten. Entspre-
chend der Geschäftsordnung des Bundestages hat die Enquê-
te-Kommission grundsätzlich nichtöffentlich getagt. Die Proto-
kolle aller Anhörungen werden aber in Bonn zugänglich sein.

Angesichts der Zusammensetzung der Kommission war zu be-

fürchten, daß - wenn überhaupt - Ergebnisse nur auf der Ebene

des kleinsten gemeinsamen Nenners erzielt werden könnten. Dies
ist nicht eingetreten. Die Kommission hat einen gemeinsamen
Diskurs geführt, indem es gelang, z.T. sehr unterschiedliche Aus-

gangspositionen durch Information, Argumentation und gegen-
seitiges Offenlegen von Standpunkten weiterzuentwickeln. Jedes

Kommissionsmitglied hat dabei Standpunkte verändert. Nicht
jede Bewertung und Empfehlung spiegelt die Auffassung jedes
Kommissionsmitgliedes wider. Der größte Teil der Empfehlungen
wurde jedoch einstimmig - bis auf die Vertreterin der GRÜNEN

- verabschiedet. Die Vertreterin der GRÜNEN ist bei ihrem

Standpunkt der grundsätzlichen Ablehnung der Gentechnologie
in allen Bereichen der Forschung und Anwendung unbeirrt ge-
blieben.

Mit ihren Empfehlungen zeigt die Kommission nach meiner
Überzeugung einen Weg auf, gegenüber denkbaren Risiken der

Gentechnologie vorsichtig zu sein, erkennbare Gefahren weitge-
hend auszuschließen und die Chancen der Gentechnologie unter
verstärkter gesellschaftlicher Einflußnahme weiterzuentwickeln.

Wichtige Vorschläge würden dazu auch international richtungswei-
send sein. Ich möchte dies an einigen Beispielen verdeutlichen.

Rechtsfragen der Gentechnologie

Die Kommission schlägt vor, »a//ge/nein rec/irsve/T/i/iJ/ic/ie Si-

c/ierAeiteZ/esrimmi<ngen/irEinric/irimgen Jer Ge/i/or.vc/iti/ig nnJ

e/n.sy/recAe/iJe ProJaklionssfärren geserz/icA /esfzwscArei'Aen«.
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Damit wird ein zentrales Anliegen vieler Kritiker erfüllt. Im Rah-

men einer gesetzlichen Regelung sollen auch Bestimmungen für
Sanktionen bei Verstößen gegen diese Sicherheitsbestimmungen
vorgesehen werden. Wichtig ist, daß wir im Unterschied zur Ent-
wicklung in den USA an einheitlichen Sicherheitsvorschriften für
alle Bereiche der gentechnischen Forschung und industriellen
Nutzung der Gentechnologie festhalten wollen. Dazu soll für alle
genehmigungspflichtigen gentechnischen Experimente eine Ge-

fährdungshaftung eingeführt werden, da »wegen des zum 7ei7 noc/i

vor/öligen C/iara/:fer.v öerRege/n/wröen Slant/ von H7.Men.sc/ia/i'

nnt/ 7ec/m/£ in t/er Genfec/mo/og/e aztc/z èe/ fin/ia/tnng t//eîerRe-

ge/n e/n /?isi&o/wr t/ie Sc/iädigiing Dr/tfer n/c/ir an.szn.sc/i//e/3en

ist«. Dazu soll ein vorsätzlicher Verstoß gegen ein Verbot be-
stimmter gentechnologischer Versuche unter Strafe gestellt wer-
den. Umstritten bleibt die Frage, ob mit Fortschreiten der Nut-

zung der Gentechnologie im Interesse der Industrie der Patent-
schütz auf gentechnisch manipulierte Pflanzen und Tiere analog
zur Entwicklung in anderen Ländern ausgeweitet werden müsse.

Angesichts starker Vorbehalte gegen eine solche Ausweitung
beließ es die Kommission bei der Empfehlung, der Deutsche

Bundestag solle prüfen, ob hier Handlungsbedarf für den Gesetz-

geber besteht.

Militärische Nutzung
der Gentechnologie
Überraschenderweise kam es hier zu einem Votum, das von

allen Kommissionsmitgliedern getragen wurde. Die Kommission
fordert die Bundesregierung auf, auch weiterhin auf die For-
schung an B-Waffen zu verzichten und sicherzustellen, »da/3 gen-
fec/mo/og/.yc/ie /wsc/umg.ro/yefoe in t/er ßnnde.yre/niW/T: Denl.vc/i-

/and n/c/if in mi/ilämc/ien /sinric/ilangen Z>e/rieZ>en oder ans M/ffe/n
de.v lèrteidignngs/iaMi/ia/te^nanzierr werden«. Davon ausgenom-
men sind allerdings Projekte, die der Sache nach der Wehrmedizin
zugehörig sind, etwa Impfstoff-Projekte. Die Kommission hielt es

für wirksamer, daß solche Projekte für die Öffentlichkeit transpa-
rent zu machen sind, als in Kauf zu nehmen, daß solche Projekte
über zivile Titel des Bundeshaushaltes versteckt abgewickelt wer-
den. Der Bericht sorgt auch insofern für Klarheit, als das einzige
bisher aus dem Verteidigungshaushalt finanzierte Forschungspro-
jekt hier beschrieben wird.

Pflanzenproduktion

Im Abschnitt Pflanzenproduktion zeigt sich der Bericht skep-
tisch gegenüber den Versprechungen der Forscher und der interes-
sierten Industrie. So lehnt die Kommission die gentechnische
Herstellung von herbizidresistenzen Pflanzen ab, die gegen solche
Herbizide resistent sind, die ökologisch und toxikologisch für un-
bedenklich gehalten werden. Herbizidresistente Pflanzen, die

gentechnisch gezüchtet werden, sollen in einem Zulassungsver-
fahren auf ihre Stoffwechselprodukte und deren Eigenschaften hin
untersucht werden. Zugleich sollen die dazugehörigen Herbizide,
auch wenn es Alt-Herbizide sind, erneut hinsichtlich ihrer Toxizi-
tät geprüft werden. Die Kommission schlägt zugleich vor, daß der
Bundestag die Bundesregierung auffordert, einen Bericht zu er-
stellen, in dem die Methoden des alternativen Landbaus, die ge-
ringere unerwünschte Nebenwirkungen zeigen, bezüglich ihres

Leistungsvermögens für die Erzeugung von Nahrungsmitteln,
Rohstoffen und Energie überprüft werden.

Vorsichtig bleibt die Kommission auch gegenüber der Möglich-
keit, künftig mit Hilfe der Gentechnologie Industriepflanzen zu
züchten und anzubauen. Zwar soll hier die Forschungsförderung
verstärkt werden, auf der anderen Seite soll die Strategie des

verstärkten Anbaus nachwachsender Rohstoffe zunächst einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, bei der die
Auswirkungen auf das Ökosystem, den Bodenschutz, das Grund-
wasser sowie den Arten- und Biotopenschutz geprüft werden.

Freisetzungsproblematik

Als besonders schwierig erwies sich die Diskussion über die be-

absichtigte gezielte Freisetzung genetisch veränderter Mikroor-
ganismen, Viren, Pflanzen oder Tiere in die Umwelt. Die Kom-
mission wurde sich einig darin, daß wir eine besondere Verant-

wortung dafür tragen, rechtzeitig die ökologische Verträglichkeit
und die toxikologischen Auswirkungen der gezielten Freisetzung
gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt abzuschät-

zen und zu prüfen, ob eine solche Freisetzung überhaupt verant-
wortlich ist.

Bei Viren spricht sich der Bericht grundsätzlich gegen ihre ge-
zielte Freisetzung aus, da sie mit dem gesamten Spektrum leben-
der Zellen und Organismen interagieren und ihre Ausbreitung in
der Regel nicht zu kontrollieren ist. Ausnahmen werden für ihre
Verwendung als Impfstoffe in der Human- und Tiermedizin für
möglich gehalten. Ausnahmen vom grundsätzlichen Freiset-
zungsverbot sollen allerdings unter Beteiligung des Bundestages
geprüft werden.

Bei Mikroorganismen versuchte die Kommission, sich zunächst
darüber klar zu werden, was hier die Gentechnologie mehr vermag
als konventionelle Methoden der Mutation, etwa durch Bestrah-
lung. Konventionell können wohl einzelne Gene beseitigt, dele-
tiert, werden, nicht jedoch neue, artfremde Gene eingeschleust
werden. Die Kommission empfiehlt ein fünfjähriges Moratorium
für die Freisetzung von Mikroorganismen, in die genetisch frem-
de Gene eingeführt worden sind. Nach fünfJahren »mwj3 iinicrße-
rei/igiirtg </es Biow/esfages enZsc/iieden werden, od neae Er&ennr-

niwe eine angemessene ^dsc/iäfzang mög/i'c/ier Fo/gen so/c/ier
Fr/ier/menle ermög//c/ien unddie /fii/Tiednng dieses lèrdofs rec/ir-
/erdgen«. Die Zeit des fünfjährigen Moratoriums soll für ein Pro-

gramm der Sicherheitsforschung genutzt werden, an der Bewer-

tung ihrer Ergebnisse sollen auch Umweltschutzverbände betei-

ligt werden.
Die Anhörung von Sachverständigen ergab dazu, daß jede ge-

zielte Freisetzung gezielt gezüchteter Mikroroganismen erhebli-
che Umweltprobleme aufwerfen kann. Also auch das Einbringen
von aus dem Boden isolierten ölfressenden Bakterien in ölver-
seuchte Böden - dies erfolgt heute ohne jede Überwachung. Des-
halb wollen wir auch die gezielte Freisetzung großer Mengen
identischer Mikroorganismen einem gezielten Anmeldungs- und

Genehmigungsverfahren unterwerfen, selbst wenn diese nicht
gentechnisch verändert sind.

Da sich insbesondere die Frage der Rückholbarkeit von Freiset-
Zungsexperimenten bei Pflanzen anders stellt und insbesondere
die Gefahr eines Genaustauschs anders als bei Mikroorganismen
zu sehen ist, begnügt sich die Kommission hier mit einem Zulas-
sungsverfahren, bei dem insbesondere eine Umweltverträglich-
keits- und Toxizitätsprüfung vorgenommen werden muß.

Bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Tiere hält die
Kommission Freisetzungsexperimente nur für denkbar, wenn die
Ausbreitung der Tiere kontrollierbar bleibt. Dies wäre etwa bei
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Insekten nicht der Fall, wohl aber bei Haustieren, die in ihrer Le-
bensweise vom Menschen abhängig sind.

Humangenetik

Hier fordert die Kommission einmütig ein strafrechtliches Ver-
bot gentechnischer Eingriffe in die Keimbahn des Menschen. Die
Begründungen waren unterschiedlich. Zum Teil wurde wegen der
nicht ausschließbaren Öffnung des Weges hin zur Menschenzüch-

tung eine Gentherapie grundsätzlich ausgeschlossen. Schwerer
tat sich die Kommission mit Empfehlungen zur Anwendung der
Gentechnologie in der pränatalen Diagnostik. Die Kommission
war sich darin einig, daß durch die Einführung gentechnischer
DNA-Analysen die Möglichkeiten der genetischen Beratung er-
weitert werden. Dadurch könnte die Abtreibung von Embryonen,
bei denen nur der Verdacht einer schweren genetischen Schädi-

gung besteht, verhindert,werden, es könnten aber auch Entschei-
düngen über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch früher
getroffen werden. Sie sieht aber auch die Gefahr, daß Abtreibun-
gen schon aufgrund lediglich unerwünschter genetischer Eigen-
schaffen erfolgen können und daß auf die Entscheidungsfreiheit
der Eltern zusätzliche Probleme zukommen. Die ursprünglich
verfolgte Idee, die pränatale Diagnose auf einen festen Katalog
schwerer, nicht behebbarer Erbkrankheiten einzugrenzen, erwies
sich angesichts der z.T. jeweils sehr unterschiedlichen Verläufe
mancher Erbkrankheiten als ein nicht gangbarer Weg. Stattdessen
soll nun eine Kommission unter Beteiligung von Vertretern der
Selbsthilfegruppen von Patienten mit Erbkrankheiten einen emp-
fehlenden Katalog von Kriterien erarbeiten, der dem beratenden
Arzt als Entscheidungshilfe dient, welche genetisch bedingten Ei-
genschaffen pränatal diagnostiziert werden sollen. An die Eltern
dürfen innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaffswochen, in
denen eine Abtreibung nach sozialer Indikation vorgenommen
werden kann, nur solche genetischen Daten eines Embryos weiter-
gegeben werden, die eine schwere, nicht behandelbare Krankheit
anzeigen. Auf diesem Weg soll eine verdeckte eugenische Abtrei-
bung verhindert werden, ebenso eine Abtreibung nach Geschlecht.
Dazu soll die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme der geneti-
sehen Beratung durch Eltern und nur bei Vorliegen einer Indika-
tion durch eine Reihe von Empfehlungen gestärkt werden. Ich per-
sönlich glaube auch, daß die Gesellschaft nicht das Recht hat,
Müttern das Recht auf pränatale Diagnose einer schweren, nicht
behebbaren Krankheit mit der modernsten Methode bei ihrem
Kind, das sie erwarten, vorzuenthalten.

Genomanalyse an Arbeitnehmern

Es ist ein großer Erfolg, daß die Enquête-Kommission nicht der
Auffassung der Benda-Kommission gefolgt ist, daß hier kein ge-
seilschaftlicher Handlungsbedarf gegeben ist. Die Kommission
lehnt die generelle Anwendung der genetischen Analyse in Rei-
henuntersuchungen an Arbeitnehmern grundsätzlich ab. Die
Kommission befürwortet genetische Analysen an Arbeitnehmern
nur im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorge und nur dann,
wenn die erkennbaren Gefahren ihres Mißbrauchs und drohende
Fehlentwicklungen im System des Arbeitsschutzes und der Sozial-

Versicherung durch rechtsverbindliche Vorschriften sicher abge-
wehrt werden können. Dies soll beispielsweise durch eine gesetz-
liehe Begrenzung des Fragerechts des Arbeitgebers bei medizini-
sehen Daten erreicht werden. Es sollen dazu alle Testverfahren

ausgeschlossen werden, die das Persönlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers verletzen. Das gilt für alle Verfahren, die ein umfassen-
des Persönlichkeits- oder Gesundheitsprofil erheben. Die Gen-

analyse von Krankheitsanlagen wird ebenfalls völlig ausgeschlos-
sen. Auch soll die elektronische Speicherung jeder Art von
genetischen Daten gesetzlich ausgeschlossen werden.

Sicherheitsprobleme der
Laborforschung
Die Kommission ist der Diskussion über die von einigen Kriti-

kern als überaus problematisch bezeichneten gentechnischen Ar-
beiten mit Retroviren, Krebsgenen und Zellkulturen nicht ausge-
wichen. Der Bericht fordert, daß die Zentrale Kommission für
biologische Sicherheit (ZKBS) überprüft, ob die geltenden Si-

cherheitseinstufungen ausreichen. Dazu fordert die Kommission,
daß Experimente, die etwa die Erweiterung der Wirtsspezifität
von Retroviren auf den Menschen zum Ziele haben, mit der La-
borsicherheitsmaßnahme L 3 durchgeführt werden müssen. Da-
mit wird in Zusammenhang mit der nächsten Revision der ZKBS-
Richtlinien das bestehende Regelwerk überprüft.

Manches ist nicht erreicht worden. Es gab keinen Konsens in
Strukturfragen staatlicher Forschungs- und Technologiepolitik,
auch wenn der Bericht immerhin empfiehlt, »die m r/en /erztön

Jafiren verstörte /fnwenztöngson'enterMng der Grwnd/agen/br-
seteng in der Getöec/wo/og/e ra'ctö z«m durc/igangigen Prinzip
stöadicizer Jtesctengs/frrr/ernng zw mnc/ien«. Deshalb hat hier
die SPD in einem Zusatzvotum u.a. gefordert, daß die Vergabe
staatlicher Forschungsmittel parlamentarischer Kontrolle unter-
worfen werden muß; daß wir zur Gestaltung von Technikentwick-
lung, nur dann kommen, wenn wir Gestaltungsalternativen ent-
wickeln und ihre Bewertung möglich machen.

Der entscheidende Erfolg der Enquête-Kommission ist für
mich, daß erstmals ein konkreter, rechtlich verbindlicher Rahmen

für den Umgang mit der Gentechnologie in Forschung und An-
wendung vorgeschlagen wird. Und zwar bevor die Anwendung in
vielen Bereichen begonnen hat. Der Bericht mag im Einzelfall
nicht weitgehend genug erscheinen. Wir haben aber die Voraus-

Setzungen dafür geschaffen, daß der Gesetzgeber der Regelung
der Anwendung der Gentechnologie, die in den nächsten Jahren

schrittweise erfolgen wird, schon jetzt nicht mehr ausweichen
kann. Und die Konsensbildung in der Kommission bietet die
Chance der Umsetzung in geltendes Recht, mit dem wir interna-
tional eine Vorreiterolle spielen. Viele unserer Vorschläge liegen
auf der Linie der Forderung der GeneWatch-Organsiation in den

Vereinigten Staaten. Aufdem Ergebnis der Enquête-Kommission
»Chancen und Risiken der Gentechnologie« läßt sich in der weite-

ren Debatte aufbauen. Es hilft, mit besseren Informationen Stel-

lung zu beziehen. Es verbessert die Einflußnahme des Parlaments

und der Gesellschaft aufdie weitere Entwicklung ein gutes Stück.
Gar nicht zufrieden können diejenigen sein, die die Genfor-

schung und Anwendung der Gentechnologie grundsätzlich ableh-

nen. Die Entscheidung gegen eine solche Haltung ist schon bei der

Einsetzung der Kommission getroffen worden. Ich halte sie auch

nach Abschluß der Kommissionsarbeit für richtig.
Die Vertreterin der GRÜNEN hat ihr Sondervotum ganze drei

Tage vor Ende der Kommissionsarbeit vorgelegt. Es enthielt eine

Reihe von Vorschlägen, die die Kommission an diesem Tage zum
ersten Mal zu Gesicht bekam. Durch dieses Vorgehen haben die
GRÜNEN jede Chance versäumt, auf einzelne Entscheidungen
der Kommission Einfluß zu nehmen.
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